
 

 

 
 
 
Bauvorschriften für Vorzelte 

 
 

 
1. Die Außen- und Dachhaut muss aus handelsüblichen Zeltstof fen bestehen. Es muss in jedem Fall 

der Charakter eines Vorzeltes erhalten bleiben. 
 

 
2. Das Zeltgestänge ist als leicht zerlegbare Steckkonstruktion auszuführen; wird es aus Holz, wie 

z.B. Rahmenschenkel, errichten, so ist es so zu verschrauben, dass es jederzeit einfach zu 

demontieren ist. Ein Verleimen bzw. die Befestigung mit Nägeln ist unzulässig.  
 
 

3. Durch eine Isolierung und eventuelle Innenwandverkleidung darf  die jederzeitige Demontierbarkeit 
der Vorzelte nicht beeinträchtigt werden. 
 

 
4. Als Boden darf  eine Holzabdeckung z.B. in Form von Spanplatten auf  Rahmenschenkel verwendet 

werden, sofern dieselbe in leicht demontierbare Felder unterteilt wird. Das Einbetonieren bzw. 

Einmauern derselben ist unzulässig. 
 
 

5. Die Errichtung von Streifenfundamenten ist nicht gestattet; werden Vorzelte nicht durch Heringe 
oder dergleichen verankert, so dürfen höchstens 6 Punktfundamente der Größe 25 cm x 25 cm x 
30 cm ebenerdig eingebracht werden. 

 
 

6. Die Vorzelte dürfen die maximalen Außenmaße von 6,00 m Länge, 3,00 m Tiefe, 2,60 m Höhe ab 

Oberkante Boden nicht überschreiten. 
 
 

7. Durch die Aufstellung eines Wohnwagens mit Vorzelt, darf  höchstens ein Drittel der 
Stellplatzf läche belegt sein. 
 

 
8. Zur Unterbringung von Geräten, Fahrrädern usw. dürfen nur Gerätezelte nach Absprache mit dem 

Betreiber aufgestellt werden. 

 

 

Diese Bauvorschrif ten gelten ab 01.03.2025. Ergänzungen und Änderungen sind jederzeit möglich. 
Frühere Bauvorschrif ten verlieren hiermit ihre Gültigkeit! 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Einhaltung dieser Bauvorschrif ten. 
 
Mit f reundlichen Grüßen  

Familie Uhl 

Familie Uhl 

Haselbach 12 

73488 Ellenberg - Haselbach 

Telefon: (07965) 2359 

Fax: (07965) 800019 

Internet: www.camping-sonneneck.de 

eMail: kontakt@camping-sonneneck.de 

Campingplatz Sonneneck, Haselbach 12, 73488 Ellenberg  


